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Im Namen des Senats von Berlin beantworte ich Ihre 

Schriftliche Anfrage wie folgt:   

 

1. Hat der Senat zur Akquise von Objekten zur Un-

terbringung von Asylsuchenden Makler*innen beauftragt? 

Wenn ja, für welche Objekte und mit welchem Ergebnis 

jeweils? 

 

Zu 1.: Der Senat hat keine Beauftragung von Makle-

rinnen und Maklern zur Akquise von Flüchtlingsunter-

künften durchgeführt. Das Landesamt für Gesundheit und 

Soziales (LAGeSo) hatte im Jahr 2013 Maklerinnen und 

Makler sowie Projektsteuerungsgesellschaften ange-

schrieben, um die Suche nach geeigneten Immobilien zur 

unterstützen. Aus dieser Abfrage ergaben sich jedoch 

keine prüffähigen Einrichtungen.   

 

 

 

2. Für welche Erstaufnahmeeinrichtungen, Gemein-

schafts- und Notunterkünfte für Flüchtlinge hat der Senat 

jeweils Maklerprovisionen in welcher Höhe geleistet? 

(Bitte nach Objekt, Makler*in und Höhe der Provision in 

Euro aufschlüsseln.) 

 

3. Von wem sind die Maklerleistungen jeweils beauf-

tragt worden? (Bitte nach Objekt und Auftraggeber*in 

aufschlüsseln.) 

 

4. Sind die Provisionen jeweils an die Makler*innen 

direkt oder an die Heimbetreiber gezahlt worden? Falls 

die Provisionen an die Heimbetreiber gezahlt wurden, 

wurden diese direkt oder über den Tagessatz geleistet? 

(Bitte nach Objekt aufschlüsseln.) 

 

Zu 2. - 4.: Für folgende drei Flüchtlingseinrichtungen 

wurden Maklerprovisionen durch das LAGeSo bezahlt:  

 

Einrichtung Makler/in Höhe der Provision 

in Euro (brutto) 

Beauftragung 

erfolgte durch  

Art der Bezah-

lung 

Rognitzstraße 8-9 Marks Grundkon-

zept 

59.500 Betreiberin Belegungssatz 

Soorstraße 83 Implan Manage-

ment GmbH 

96.000 

(Zahlung unter Vorbe-

halt) 

Betreiberin Direktzahlung 

an Betreiberin  

Mühlenstraße 33/34 Aengevelt Immo-

bilien GmbH & 

Co. KG 

30.940 Eigentümer der 

Immobilie 

Direktzahlung an 

Makler 

 

 

5. Nach welchem Verfahren und nach welchen Krite-

rien leistet der Senat Maklerprovisionen zur Akquise von 

Objekten zur Unterbringung von Asylsuchenden? 

 

Zu 5.: Das LAGeSo leistet lediglich in den Fällen eine 

Maklerprovision, in denen für die Beschaffung der Ein-

richtung eine Maklerin oder ein Makler beauftragt werden 

musste, um die Immobilie zur Flüchtlingsunterbringung 

gewinnen zu können. Dabei werden sowohl das Zahlungs- 

als auch das Abrechnungsverfahren während der Ver-

tragsverhandlungen festgelegt.  

 

 

 

6. Hat der Senat in jedem Fall überprüft, ob Eigen-

tümer*in/Vermieter*in des Objekts, Heimbetreiber und 

Makler*in in einem besonderen „Näheverhältnis“ stan-

den? Wenn ja, mit welchem Ergebnis und welchen Kon-

sequenzen jeweils? Wenn nein, warum nicht? 

 

Zu 6.: Sofern mit einem „besonderen Näheverhältnis“ 

eine gesellschaftsrechtliche Verflochtenheit oder eine 

laufende Geschäftsbeziehung zwischen Eigentümerin 

oder Eigentümer, Betreiberin oder Betreiber und Maklerin 

oder Makler gemeint ist, erfolgte eine solche Überprüfung 
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nicht. Das LAGeSo hat bei den drei Objekten keine Ver-

anlassung gesehen, ein solches Näheverhältnis zu über-

prüfen.  

 

 

7. Sind die Maklerprovisionen durch den Senat in je-

dem Fall auf ihre Wirtschaftlichkeit hin überprüft wor-

den? Wenn ja, nach welchen Kriterien? Wenn nein, wa-

rum nicht? 

 

Zu 7.: Das LAGeSo hat bei der Zahlung der Makler-

provisionen keine Wirtschaftlichkeitsbetrachtung vorge-

nommen. Bei der Prüfung, ob eine Maklerprovision aus-

gezahlt wurde oder nicht, handelt es sich um eine Einzel-

anweisung, welche mit einem Vergütungsanspruch einer 

Maklerin oder eines Maklers im Bereich der Mietwoh-

nungen nur sehr eingeschränkt vergleichbar ist.  

 

 

Berlin, den 22. Juli 2015 

 

 

In Vertretung 

 

Dirk  G e r s t l e 

_____________________________ 

Senatsverwaltung für 

Gesundheit und Soziales 

 

 

(Eingang beim Abgeordnetenhaus am 24. Juli 2015) 

 


